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<

seit Tagen blickt das politische 
Baden-Württemberg nach 
Berlin. Die erdrutschartigen 
Veränderungen im Parteien-
spektrum der Bundesrepublik 
erzwingen eine kritische 
Analyse in den etablierten 
Parteien.

Die Stimmverluste vor allem 
bei der CDU und der CSU, aber 
auch bei der SPD, die sich 
schon vorher auf niedrigem 
Niveau befand, werden von 
den Kommentatoren zu Recht 
als besorgniserregend einge-
stuft. Es waren und sind vor 
allem die Themen Sicherheit 
und Integration, die die Men-
schen im Land umtreiben. Ich 
bin überzeugt, nicht das The-
ma soziale Gerechtigkeit war 
ausschlaggebend, denn hier 
haben die etablierten Parteien 
ja Angebote gemacht. Nein, 
„Wir schaffen das!“ hat viele 
in Deutschland nicht über-
zeugt. 

Eine Herkulesaufgabe steht 
an. Die bislang im Bundestag 
etablierten Parteien werden 
versuchen müssen, die Men-
schen mit ihren Gefühlen und 
Ängsten abzuholen. Ich sehe 
noch nicht den Niedergang 
der großen Volksparteien. 
Sie stehen an einem Wende-
punkt, die Signale müssen 
jetzt aber erkannt und in poli-
tisches Handeln umgesetzt 
werden.

In den Hintergrund gerückt 
sind die Verwerfungen, aus-
gehend von den verbalen Ent-
gleisungen der Staatslenker in 
Amerika und Asien. Ich geste-
he, ich hatte in den letzten 
Wochen mehr als einmal ein 
ungutes Gefühl. 

Erinnerungen drängen sich auf 
an hochbrisante Situationen, 
wie zum Beispiel die Kubakri-
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Editorial

Ihr Volker Stich    

se. Daneben verblassen die Probleme, 
die wir in Europa in stabilen politischen 
Zeiten und einer wirtschaftlichen Pros-
perität haben. 

Trotzdem haben einige in unserem 
Land offensichtlich vergessen, wie 
„gut“ es uns derzeit geht. Eine Mittel-
schicht, die am Wirtschaftswachstum 
teilnimmt, eine Oberschicht, deren 
Vermögen überproportional wächst, 
aber auch Menschen, die von ihrem 
Arbeitslohn keine Familie ernähren 
können. Hier gilt es in den nächsten 
Jahren – auch in einer schwarz-gelb-
grünen Bundesregierung – nachzu-
steuern.

Die Bundestagswahl hat als Konse-
quenz nur eine Koalitionsoption. Ich 
bin überzeugt, wenn der politische 
Einfluss der Grünen aus den Ländern 
mit schwarz-grüner beziehungsweise 
grün-schwarzer Landesregierung sich 
im Bund durchsetzt, dann kann eine 
Jamaika-Koalition eine einmalige 
Chance bieten.

Noch zwei Wochen vor der Bundestags-
wahl hat der BBW im Rahmen seiner 
Veranstaltungsreihe „Begegnungen“ 
das Thema Bürgerversicherung be-
leuchtet. Die beiden hochkarätigen 
Referenten boten den Teilnehmern viel-
fältige Anregungen. Auch wenn das 
Thema Bürgerversicherung aufgrund 
der Bundestagswahl eine nur geringe 
Umsetzungswahrscheinlichkeit hat, so 
darf das Thema langfristig nicht aus 
den Augen verloren werden. 

Der Einbezug der Beamtinnen und 
Beamten sowie Versorgungsempfänger 
in eine einheitliche, gesetzliche Bürger-
versicherung könnte unter Umständen 
langfristig Länderhaushalte entlasten, 
Vorteile für einzelne Betroffene haben, 
aber zulasten des Gesundheitssystems 
und vor allem der Krankenhäuser und 
Ärzte gehen. Dies hat unsere Veranstal-
tung gezeigt: Eine Bürgerversicherung 
für alle wäre eine Umverteilung aus 
dem Gesundheitssystem in die öffentli-
chen Haushalte. Wer so naiv ist zu glau-
ben, dies könne politisch durchgesetzt 

werden, dem rate ich einen Blick in die 
Vergangenheit. In Konsequenz würden 
die Beitragssätze aller gesetzlich Versi-
cherten steigen oder die Verluste müss-
ten steuerfinanziert ausgeglichen wer-
den. 

Wenden wir uns der Landespolitik zu. 
Das Besoldungs- und Versorgungsan-
passungsgesetz hat den Landtag noch 
nicht passiert. Höchstrichterliche Ent-
scheidungen zur Beamtenbesoldung, 
des Bundesverfassungsgerichts zu 
Sachsen und des Bundesverwaltungs-
gerichts zur Besoldung Berlin, zeigen 
Verfassungsgrenzen auf. Also ist auch 
der Blick in das Gesetzesvorhaben in 
Baden-Württemberg angezeigt.

Nach über einem Jahr grün-schwarzer 
Regentschaft in Baden-Württemberg 
stellt der BBW fest, dass sich nicht nur 
klimatisch im Umgang vieles verbessert 
hat. 

Trotzdem gibt es auch Punkte, mit de-
nen wir nicht einverstanden sind. So 
bei der Novelle des Landesreisekosten-
rechts. Leider setzt der Entwurf den 
Schwerpunkt auf Einsparungen bei 
Dienstreisen. Auch ist enttäuschend, 
dass eine Vielzahl der vom BBW in 
früheren Stellungnahmen vorgebrach-
ten Anregungen nicht berücksichtigt 
wurde.

Ich verbleibe mit kollegialen Grüßen
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Veranstaltungsreihe „Begegnungen“ beim BBW – Im Fokus diesmal:

Die Bürgerversicherung für Beamte 
und was gegen solche Pläne spricht 
Im Vorfeld der Bundestagswahl war die Bürgerversicherung wieder einmal ein viel diskutiertes 
Thema. Anlass für den BBW, zehn Tage vor dem Wahltermin die gegenwärtige Diskussion im Rahmen 
seiner Veranstaltungsreihe „Begegnungen“ aufzugreifen. Fazit des Abends: Selbst wenn die Befür-
worter einer paritätischen Bürgerversicherung in den kommenden Jahren Boden gutmachen sollten, 
ist der Weg für eine Überführung der Beamtenschaft in die GKV noch sehr weit und zudem mit einer 
Vielzahl rechtlicher Probleme gepflastert. 

Dennoch bleibt die Frage: 
Kommt es zu einem Totalum-
bau des Krankenversicherungs-
systems und im Geleit zum 
Umbau unseres Gesundheits-
systems oder wird das bisheri-
ge System mit all seinen 
Schwächen und Stärken wei-
terentwickelt? Antworten dar-
auf hatten weder Dr. Martin 
Albrecht vom IGES-Institut 

noch PKV-Verbandsdirektor 
Dr. Volker Leienbach für die 
Gäste des BBW parat.

In einem waren sich die beiden 
Referenten des Abends jedoch 
einig: Die rechtlichen Hürden, 
die vor der Einführung einer 
Bürgerversicherung genom-
men werden müssten, sind 
sehr hoch.

Es war die Bertelsmann Stif-
tung, die zu Jahresbeginn Ärz-
te und Beamte mit der Be-
hauptung aufschreckte, durch 
die Überführung der Beamten 
und Versorgungsempfänger in 
die GKV könnten die öffentli-
chen Haushalte um Milliarden 
entlastet werden. Grundlage 
für diese medienwirksame 
Äußerung war eine Studie des 

IGES-Instituts, die die Bertels-
mann Stiftung bei dem unab-
hängigen Berliner Forschungs- 
und Beratungsinstitut in Auf-
trag gegeben hatte. Dr. Martin 
Albrecht, der Leiter dieser Stu-
die, hat am 14. September 
2017 in Stuttgart vor den Gäs-
ten des BBW klargestellt, was 
es mit dieser Untersuchung 
auf sich hat und damit die von 

©
 B

BW
 (8

)

 < Die Gäste verfolgen die einführenden Worte von BBW-Chef Volker Stich. In der ersten Reihe von links: dbb Vize 
Ulrich Silberbach, Dr. Martin Albrecht vom IGES-Institut in Berlin und PKV-Verbandsdirektor Dr. Volker Leienbach.

 < BBW-Chef Volker Stich führt 
ins Thema ein.
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der Bertelsmann Stiftung initi-
ierten Erwartungen wieder re-
lativiert.

Gegenübergestellt werden in 
dieser Untersuchung die finan-
ziellen Auswirkungen einer 
Ausweitung der Versiche-
rungspflicht auf Beamte und 
die geschätzten fiskalischen 
Effekte des heutigen Beihilfe-
systems zur Absicherung von 
Beamten und ihren Angehöri-
gen gegen Krankheitsrisiken. 
Die rechtlichen Voraussetzun-
gen und die Umsetzbarkeit des 
Szenarios bleiben in dieser 
Studie allerdings unberück-
sichtigt.

Sachlich, unterstützt durch 
Schaubilder, erläuterte Al-
brecht Ziel und Fragestellung 
der Untersuchung samt der 
Szenarien, die beleuchtet wur-
den. Ausdrücklich wies er aber 
auch darauf hin, dass das Er-
gebnis dieser Studie lediglich 
eine Segmentbetrachtung 
widerspiegle, eine rein theore-
tische Arbeit obendrein, die 
weder als Grundlage für die 
Einführung einer Bürgerversi-
cherung angelegt worden sei 
noch als solche dienen könne.

Zu den Ergebnissen der Unter-
suchung führte Albrecht aus: 
Wenn mindestens 80 Prozent 
der Beamten durch Auswei-
tung der Krankenversiche-
rungspflicht in die GKV wech-
selten und Beitragszuschüsse 

als Ersatz für die Beihilfe er-
hielten, wären GKV, die öffent-
lichen Haushalte und die Be-
amtenhaushalte die Gewinner 
einer solchen Umstellung.

 
Allerdings resultierten die Net-
toentlastungen aus Umvertei-
lung. Denn die Leistungser-
bringer, allen voran die Ärzte 
und die PKV-Unternehmen, 
hätten bei diesem Szenario 
massive Umsatzverluste. In 
dem Szenario, in dem beihilfe-
fähige Tarife zugrunde gelegt 
wurden, sieht die Sache anders 
aus. 

In diesem Szenario würden die 
Entlastungen und auch die Be-
lastungen größtenteils entfal-

len. Für die Bundesländer wä-
ren im Basis-Szenario die fiska-
lischen Effekte unterschiedlich. 
Kurzfristig würden zehn von 
sechzehn von einer solchen 
Umstellung profitieren, länger-
fristig wäre der Systemwechsel 
noch für drei Bundesländer 
nachteilig.

Der IGES-Studie selbst zollte 
PKV-Verbandspräsident Dr. 
Leienbach durchaus Hochach-
tung. Kritik übte er hingegen 
an der Bertelsmann Stiftung, 
die diese „rein theoretische 
Arbeit umgetextet“ habe. Die 
von der Stiftung unter Beru-
fung auf die IGES-Studie pro-
pagierte Prämisse habe mit der 
Realität nichts zu tun, sagte 
Leienbach.

Es liegt nahe, dass ein Spitzen-
vertreter des PKV-Verbands 
für die Beibehaltung des dua-
len Krankenversicherungssys-
tems eintritt. Leienbach nann-
te dafür eine Reihe guter 
Gründe, allen voran das hohe 
Niveau der medizinischen Ver-
sorgung. Dank des Zusammen-
spiels von GKV und PKV neh-
me Deutschland im internatio-
nalen Vergleich einen Spitzen-
platz ein, sagte Leienbach und 
fragte auf die IGES-Studie ein-
gehend provokativ: „Warum 
sollte man ein gut funktionie-
rendes System kippen, das sich 
höchster Zufriedenheitswerte 
erfreut?“ Schließlich gehe es 
um eine gute medizinische 
Versorgung, um die medizini-
sche Infrastruktur, die ins 

 < PKV-Verbandsdirektor Dr. Volker Leienbach (links) mit dbb Vize Ulrich Silberbach, BBW Chef und dbb Vize Volker 
Stich, BBW-Vize Kai Rosenberger und dbb Vize Thomas Eigenthaler

 < Der Leiter der IGES-Studie, Dr. Martin Albrecht, erläutert die Untersu-
chung des Berliner Instituts, das im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
Sinn und Nutzen einer Überführung der Beamten in die GKV analysiert 
hat.

 < PKV-Verbandsdirektor Dr. Volker Leienbach unterstreicht die Bedeutung 
der privaten Krankenversicherung (PKV) für die allgemeine medizinische 
Versorgung.
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Wanken gerate, wenn dem 
Gesundheitssystem die höhe-
ren Umsätze dank der Privat-
patienten entzogen würden. 
Im Übrigen werde die Bürger-
versicherung auch dem An-
spruch auf mehr Gerechtigkeit 
nicht gerecht. Bei genauerem 
Hinsehen zahlten in einem sol-
chen Krankenversicherungs-
system nämlich die Geringver-
diener den Profit der Besser-
verdienenden.

Die Behauptung der Bertels-
mann Stiftung, durch Überfüh-
rung der Beamten und Versor-
gungsempfänger in die GKV 
könnten Bund und Länder bis 
2030 bis zu 60 Milliarden Euro 
einsparen, bezeichnete der 
PKV-Verbandsdirektor als Le-
gende und kreidete zum Beleg 
die Schwachstellen an. Er 
sprach vom Wünsch-Dir-was-
Szenario, was die „Abschaf-
fung der Beihilfe über Nacht“ 
betreffe, und verwies auf den 
Bestandsschutz für Beamte 
und Versorgungsempfänger. 
Bezüglich des für 2030 prog-
nostizierten GKV-Beitragssat-
zes prangerte Leienbach man-
gelnde Berücksichtigung der 
Demografie an.

Auch die Pläne des Hamburger 
Senats, der es künftigen Beam-

tinnen und Beamten vom 
August 2018 an überlassen 
will, ob sie eine private Kran-
kenversicherung als Ergänzung 
zur Beihilfe abschließen oder 
sich gesetzlich versichern und 
dafür statt Beihilfe einen 
„Arbeitgeberzuschuss“ bezie-
hen, hält Leienbach für höchst 
bedenklich. 

Abgesehen davon, dass eine 
Öffnung der GKV für Beamte 
mit finanzieller Unterstützung 
durch den Dienstherrn in den 
kommenden Jahren für Ham-
burg mit Mehrkosten in Höhe 

von mindestens 5,8 Millionen 
Euro verbunden wäre, berge 
eine solche Regelung nach Auf-
fassung des PKV-Verbands-
direktors erhebliche verfas-
sungsrechtliche Risiken.

Bei einem Großteil des Publi-
kums konnte Leienbach mit 
seinen Ausführungen punkten. 
Doch es gab auch Kritik an der 
PKV, insbesondere in Bezug 
auf Chefarztrechnungen, die 
gestellt würden, obwohl der 
Patient den Chefarzt, wenn 
überhaupt, nur kurz zu sehen 
bekommen habe und in der 

Regel vorwiegend vom Stati-
onsarzt behandelt wurde.

Leienbach zeigte Verständnis 
für diese Kritik und versicherte, 
dass der PKV-Verband an einer 
Lösung dieses Problems bei 
den Verhandlungen um die 
Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) dran sei.

BBW-Chef Volker Stich hatte in 
seiner Begrüßungsansprache 
daran erinnert, dass die Bür-
gerversicherung in den Wahl-
programmen von SPD, den 
Grünen und der Linken thema-
tisiert sei. CDU und FDP woll-
ten hingegen auch weiterhin 
am dualen Krankenversiche-
rungssystem festhalten. 

Damit würden die Christdemo-
kraten und Liberalen ganz auf 
Linie von dbb und BBW liegen, 
sagte Stich und betonte: „Wir 
sind überzeugt, dass das Bei-
hilfesystem, ergänzt durch 
eine private Krankenversiche-
rung, die einzig richtige Ant-
wort auf die Anforderungen 
im Beamtenverhältnis ist.“ 
Beihilfe gehöre neben Besol-
dung und Versorgung zum 
Gesamtpaket der Alimentation 
von Beam tinnen und Beamten 
durch ihren Dienstherren. 
 

 < Begrüßungsumtrunk im Foyer

 < Unter den Gästen des Abends die beiden Aspiranten für hohe Ämter: 
Ulrich Silberbach (links) kandidiert für den dbb Vorsitz, Kai Rosenberger 
(rechts) für den BBW-Vorsitz.
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Kabinett beschließt Entwurf für Doppelhaushalt 2018/2019

Mehr Stellen für Lehrer, 
Polizei und den Umweltschutz
Das Kabinett hat Ende September den Entwurf für den Doppelhaushalt 
2018/2019 beschlossen. Danach sollen keine neuen Schulden mehr 
auf genommen und stattdessen erstmals Schulden abgebaut werden.  
Investieren will man schwerpunktmäßig in Bildung, Digitalisierung und 
Umweltschutz. 
Der Landeshaushalt umfasst 
im nächsten Jahr rund 49 Milli-
arden Euro. Das sind 1,1 Milli-
arden mehr als im laufenden 
Haushaltsjahr. Dank guter 
Steuereinnahmen wird der 
Etat in 2019 voraussichtlich 
50 Milliarden Euro umfassen. 
Finanzministerin Edith Sitz-
mann wird den Entwurf für 
den Doppelhaushalt am 9. No-
vember 2017 in den Landtag 
einbringen. Bei der dritten und 
abschließenden Lesung am 
20. Dezember 2017 soll er 
dann beschlossen werden. 

Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann äußerte sich zu-
frieden: „Wir haben den Spa-
gat zwischen der Finanzierung 
wichtiger Politikbereiche und 
der notwendigen Haushalts-
konsolidierung gut hinbekom-
men.“ Ausdrücklich gelobt hat 
er „die hervorragende Zusam-
menarbeit in der Koalition“: 
„Wir schicken mehr Lehrer in 
den Unterricht, stärken die 
Polizei und investieren noch 
mehr in den Erhalt unserer 
Umwelt.“ Geplant sind insge-
samt 2 400 neue Stellen. 
1,25 Milliarden Euro sind für 
den Bereich Sanierungs- und 
Erhaltungsmaßnahmen ge-
plant. Zudem fließen in den 
kommenden zwei Jahren 265 
Milliarden Euro in die Digitali-
sierung.

All die geplanten Investitionen 
gehen ohne Einsparungen an 
anderer Stelle nicht. Gefordert 
sind die Ministerien, die dauer-
haft 600 Millionen einsparen 
müssen. Knapp die Hälfte wird 

durch Ersparnisse finanziert, 
etwa aufgrund niedrigerer 
Zinsen und aufgrund geringe-
rer Ausgaben für Flüchtlinge.

Das Land macht nicht nur kei-
ne Schulden wie in den ver-
gangenen Jahren, sondern will 
erstmals mit 500 Millionen 
Euro in die Tilgung einsteigen. 
Das soll abhängig vom Ergeb-
nis der November-Steuerschät-
zung im weiteren Verfahren 
festgezurrt werden. Baden-
Württemberg hat rund 47 Mil-
liarden Euro Kreditmarktschul-
den.

Aufgrund der überdurch-
schnittlich hohen Steuerein-
nahmen hätte das Land bereits 
im laufenden Haushaltsjahr 
mit der Rückzahlung von 
Schulden beginnen müssen. 
Das wurde abgewendet durch 
eine Änderung der Landes-
haushaltsordnung. Statt zu til-
gen verwendete Grün-Schwarz 
das Geld, um sogenannte im-
plizite Schulden abzubauen, 
sprich zur Sanierung von Lan-
deseigentum wie Gebäude, 
Straßen und Brücken. 

Nach der Landeshaushaltsord-
nung ist die Landesregierung 
verpflichtet, gut 2,4 Milliarden 
Euro explizite und implizite 
Schulden zu tilgen. Neben den 
geplanten 500 Millionen Euro 
expliziter Schuldentilgung 
liegt der Schwerpunkt der Lan-
desregierung weiterhin beim 
Abbau des Sanierungsstaus. 

„Mit 1,25 Milliarden Euro 
investieren wir die Hälfte in 

Sanierung und Erhalt“, sagte 
Sitzmann. Vorgesehen sind 
zum Beispiel 200 Millionen 
Euro für Landesstraßen und 
knapp 950 Millionen Euro ins-
besondere für Sanierungen bei 
Landesgebäuden. Eine Summe 
von 50 Millionen Euro pro Jahr 
für den Sanierungsstau bei 
Kulturgebäuden fließt in eine 

Rücklage. Nicht zuletzt bekom-
men die Kommunen 244 Milli-
onen Euro für den Abbau ihres 
Sanierungsstaus.

120 Millionen Euro fließen zu-
sätzlich in den Versorgungs-
fonds des Landes. „Damit er-
halten wir nachfolgenden Ge-
nerationen Spielräume, wenn 
viele Landesbeschäftigte in 
Pension gehen“, so Sitzmann. 
Zudem werde das Land ab 
2020 für neu eingestellte Be-
amtinnen und Beamten 250 
Euro zusätzlich zu den bisheri-
gen 500 Euro pro Monat zu-
rücklegen.

Für Neustellen erhöht sich die 
Summe um 500 Euro auf 1 000 
Euro pro Monat. Die Sonder-
vermögen des Landes für Ver-
sorgung haben derzeit ein Vo-
lumen von rund 6,2 Milliarden 
Euro. 

BBW-Chef Stich und CESI-General-
sekretär besuchen Landesvertretung

Kontaktgespräch 
in Brüssel

 < In der baden- 
württembergischen 
Landesvertretung in 
Brüssel (von links): 
CESI-Generalsekretär 
Klaus Heeger, Johannes 
Jung, der Leiter der 
Landes vertretung, 
BBW-Chef und dbb Vize 
Volker Stich und Eyke 
Peveling, stellvertre-
tender Leiter der Landes-
vertung.

Der BBW-Vorsitzende und 
stellvertretende dbb Vorsit-
zende Volker Stich hat im 
September gemeinsam mit 
CESI-Generalsekretär Klaus 
Heeger die baden-württem-
bergische Landesvertretung 
in Brüssel besucht, um ge-
meinsam mit dem Leiter 
Johannes Jung und dessen 
Stellvertreter Eyke Peveling 
Aspekte einer engeren Zu-
sammenarbeit zwischen der 
Landesvertretung in Brüssel 

und der CESI sowie der dbb 
akademie zu erörtern. 

Eingangs hatten sich zu-
nächst Jung und Peveling zu 
den Aufgaben der baden-
württembergischen Landes-
vertretung geäußert. Da-
nach stellten dbb Vize Stich 
und CESI-Generalsekretär 
Heeger das Aufgabengebiet 
der europäischen Dachge-
werkschaft CESI vor.  
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Gesetzentwurf zur Novellierung des Landesreisekostenrechts

BBW kritisiert: Novelle legt 
Schwerpunkt auf Ein- 
sparungen bei Dienstreisen
Der Gesetzentwurf zur Novellierung des Landesreisekostengesetzes 
(LRKG), der Landestrennungsgeldverordnung (LTGVO) und der Verwal- 
tungsvorschrift (VwV) zum LRKG, den das Finanzministerium am 1. August 
ins Beteiligungsverfahren gegeben hat, ist beim BBW auf erhebliche 
Kritik gestoßen. Die Organisation spricht in ihrer Stellungnahme von 
einem Entwurf, der offensichtlich den Schwerpunkt auf Einsparungen 
bei Dienstreisen setzt und bemängelt, dass eine Vielzahl der vom BBW 
in früheren Stellungnahmen vorgebrachten Anregungen nicht berück-
sichtigt worden sind.

Dabei hatte alles so vielver-
sprechend begonnen, nämlich 
mit einer Informationsveran-
staltung zu den Eckpunkten 
der Novelle, zu der das feder-
führende Finanzministerium 
am 15. November 2016 die 
beteiligten Institutionen, Ge-
werkschaften und Verbände 
eingeladen hatte. Eine solche 
Veranstaltung im Vorfeld des 
Beteiligungsverfahrens ist 
nicht gang und gäbe und wur-
de von den Beteiligten deshalb 
auch positiv aufgenommen. 
Entsprechend hoch waren 
beim BBW die Erwartungen, 
dass sowohl die erste Stellung-
nahme zu den Eckpunkten der 
Novelle vom November 2016 
und die zweite vom Mai 2017 
im Rahmen der frühzeitigen 
Information sich auf das Ge-
setzgebungsverfahren positiv 
auswirken würden. Die Erwar-
tungen wurden nicht erfüllt. 

Am 1. August hat das Finanz-
ministerium den endgültigen 
Gesetzentwurf ins Beteili-
gungsverfahren gegeben. 
Er hat beim BBW für ein gerüt-
telt Maß an Enttäuschung 
gesorgt.

Die Enttäuschung spricht aus 
jeder Zeile der Stellungnah-

men. Darin heißt es im allge-
meinen Teil:

„Der BBW begrüßt im Allge-
meinen die Absicht des Finanz-
ministeriums, das Reisekosten-
recht des Landes zum Zweck 
der Verwaltungsvereinfachung 
und des Bürokratieabbaus zu 
novellieren und hinsichtlich 
des Mobilitätsverhaltens den 
Belangen des Klimaschutzes 
Rechnung zu tragen.

Auch ist positiv zu bewerten, 
dass einige Anregungen aus 
den oben genannten Stellung-
nahmen – wie zum Beispiel die 
Zusammenführung der bisher 
drei verschiedenen Sätze bei 
der Benutzung des privateige-
nen Kraftfahrzeugs und – im 
aktuellen Anhörungsentwurf – 
die zwingende Erstattung der 
Kosten für die nächsthöhere 
Klasse bei einem Grad der 
Behinderung von mindestens 
50 Prozent in dem Entwurf 
berücksichtigt wurden.

Nach wie vor wurden jedoch 
zentrale Forderungen des 
BBW, wie die Erstattung der 
Kosten für die 1. Klasse der 
Bahn, die einheitliche Erstat-
tung von mindestens 35 Cent 
je Kilometer bei der Nutzung 

des privaten Pkw und die Auf-
hebung der Begrenzung auf 
50 Prozent bei Beamten auf 
Widerruf beziehungsweise in 
Ausbildung in der Novellierung 
außer Acht gelassen.

Die Rückmeldungen aus unse-
ren Mitgliedsgewerkschaften 
zeigen deutlich die Enttäu-
schung darüber, dass die bishe-
rige Beteiligung zum Gesetz-
entwurf größtenteils keine 
wesentlichen Auswirkungen 
auf die aktuelle Entwurfs-
fassung gehabt hat.

Die Begrenzung der Erstattung 
der Bahnkosten auf die 2. Klas-
se lehnen wir erneut entschie-
den ab. Der Verweis auf die 
Möglichkeit von Ausnahmen 
durch die oberste Dienstbe-
hörde reicht bei Weitem nicht 
zum Ausgleich der dadurch 
entstehenden Nachteile für 
die Dienstreisenden aus. 

Die ohne Weiteres angenom-
mene Bereitschaft der Behör-
den zur Verwendung des eige-
nen Budgets zur Schaffung von 
Ausnahmen entspricht nicht 
den realen Verhältnissen. Bei 
der Umsetzung der Ausnah-
men zur Erstattung der 1.-Klas-
se-Kosten im Einzelfall sollte 

eine unbürokratische Abwick-
lung gewährleistet werden.

Im Nahverkehr und auf einigen 
Strecken der Deutschen Bahn, 
wie zum Beispiel Bodensee 
nach Stuttgart, ist es für 
Dienstreisende größtenteils 
unzumutbar, 2. Klasse zu fah-
ren. Die Züge sind oft so über-
füllt, dass an ein Arbeiten nicht 
zu denken ist. 

Ohne das 1.-Klasse-Ticket ste-
hen den betroffenen Beamten 
und Beamtinnen überwiegend 
nur noch Stehplätze zur Verfü-
gung. Die oftmals mehrstündi-
ge Fahrtzeit kann unter diesen 
Umständen keinesfalls zur 
Vorbereitung oder Nachberei-
tung von Terminen genutzt 
werden, was sich in Anbe-
tracht der zunehmenden Ar-
beitsverdichtung negativ auf 
die Produktivität der Dienstrei-
senden auswirkt.

Die Streichung der 1.-Klasse- 
Erstattung wird letztendlich 
einen enormen Anstieg der 
privaten Kfz-Nutzung nach 
sich ziehen, wodurch das An-
sinnen der Landesregierung, 
den Belangen des Klimaschut-
zes Rechnung zu tragen, 
ad absurdum geführt wird.
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Hubert Wicker in den Ruhestand 
verabschiedet

Wechsel an der Spitze
Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
hat den Amtschef des Wirtschaftsministeri-
ums, Ministerialdirektor Hubert Wicker, in 
den Ruhestand verabschiedet. 
Wicker habe nicht nur ver-
waltet, sondern mit großem 
Erfolg auch gestaltet, sagte 
Kretschmann bei der offiziel-
len Verabschiedung.

Mit Wicker verlasse ein pro-
funder Kenner der Verwal-
tung die landespolitische 
Bühne. Er habe sich einen Na-
men gemacht als fleißiger 
und belastbarer, mutiger und 
couragierter Spitzenbeamter, 
der dazu noch Witz und 
Charme habe, würdigte Wirt-
schaftsministerin Nicole 
Hoffmeister-Kraut ihren 
Amtschef. Der Jurist Wicker, 
der seine berufliche Tätigkeit 
im Staatsdienst im baden-

württembergischen Innen-
ministerium begonnen hat, 
war zuletzt Ministerialdirek-
tor im Wirtschaftsministeri-
um Baden-Württemberg.

Im Anschluss an die Verab-
schiedung Wickers führte 
Ministerin Hoffmeister-Kraut 
als neuen Ministerialdirektor 
Michael Kleiner in sein Amt 
ein. Kleiner, der ebenfalls Ju-
rist ist, war seit August 2016 
beim baden-württembergi-
schen Wirtschaftsministeri-
um als Leiter der Abteilung VI 
– Strategie und Grundsatz, 
Arbeit und Europa tätig. 
Sein neues Amt trat er zum 
1. Oktober 2017 an. 

Viele Personalräte haben uns 
bereits signalisiert, dass sie bei 
vor geschriebener Nutzung der 
2. Klasse wieder auf das Auto 
umsteigen werden. Dies bleibt 
bei den finanziellen Auswir-
kungen bezüglich der ge-
schätzten Mehrkosten aus der 
Klimaausgleichszahlung für 
dienstlich veranlasste Flüge in 
Höhe von 250 000 Euro bisher 
unberücksichtigt. Außerdem 
führen längere Abwesenheits-
zeiten – bei zudem fehlender 
Möglichkeit zum Arbeiten im 
Zug – infolge der Kfz-Nutzung 
zu höheren Tagegeldern.

Der Gesetzentwurf bleibt 
selbst hinter den Ankündigun-
gen in den Eckpunkten für eine 
Novellierung des Reisekosten-
rechts zurück. So wird nun auf 
die Erstattung der Kosten der 
1. Klasse ab einer bestimmten 
Fahrtdauer und/oder bei Vor-
liegen besonderer dienstlicher 

Gründe verzichtet. Insgesamt 
entsteht der Eindruck, dass der 
aktuelle Entwurf im Vergleich 
zu den vorangegangenen Eck-
punkten noch in stärkerem 
Maße auf Einsparungen bei 
Dienstreisen gerichtet ist, was 
sich insbesondere durch die 
Übertragung der Verantwor-
tung für die Erstattung der 
Kosten der 1. Klasse auf die 
Ressorts mit dem Hinweis auf 
die angebliche Selbstregulie-
rung übers jeweilige Budget 
in der Begründung zeigt.

Weiterhin fehlt es an der Zu-
sammenführung der bisher 
verbleibenden zwei verschie-

denen Sätze (25 und 35 Cent 
je Kilometer) zu einer einheit-
lichen Wegstreckenentschädi-
gung von mindestens 35 Cent 
je Kilometer. Im Hinblick auf 
die gestiegenen Kosten halten 
wir eine Anhebung der Weg-
streckenentschädigung für 
erforderlich.

Die unveränderte Beibehal-
tung der lediglich 50-prozen-
tigen Kostenerstattung für 
Beamte auf Widerruf oder in 
Ausbildung verstärkt die ohne-
hin gravierende Nachwuchs-
problematik im öffentlichen 
Dienst. Statt die Rahmenbe-
dingungen für Dienstanfänger 

attraktiver zu gestalten, wird 
dadurch die Abwanderung der 
jungen Generation in die priva-
te Wirtschaft begünstigt. Die 
eingefügte Ausnahmeregelung 
durch die oberste Dienstbehör-
de reicht aus unserer Sicht 
nicht aus.

Anzumerken ist weiter, dass 
trotz der Reduktion der Rege-
lungsdichte von 24 auf 14 Pa-
ragrafen und Wegfall der Lan-
desauslandsreisekostenverord-
nung, durch die Möglichkeit 
zum Erlass von Verwaltungs-
vorschriften (zum Beispiel in 
§ 4 Abs. 1 LRKG) oder Ausnah-
men (zum Beispiel in § 11 
Abs. 2 LRKG) das Erreichen von 
Übersichtlichkeit erschwert 
wird.“

Die Stellungnahme im 
Wortlaut ist unter 
https://www.bbw.dbb.de/ 
nachzulesen. 
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Ab Juli 2019 soll der Forst in neuen Strukturen arbeiten

Forstverwaltung vor dem Umbruch
Der Forstverwaltung in Baden-Württemberg steht ein totaler Umbruch bevor. Die Eckpunkte 
dafür hat das Kabinett noch vor der Sommerpause beschlossen. Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) 
spricht von einer Strukturreform von „historischem Ausmaß“ und mahnt für die Mitarbeiter eine 
sozialverträgliche Umsetzung an. Zugleich fordert der Verband, dass die Umstrukturierung nicht 
mit Einsparauflagen verbunden sein dürfe.

Eine Reform der Forstverwal-
tung ist bereits im Koalitions-
vertrag verankert. Hinzu-
gekommen als Grund zum 
Handeln sind der Rechtsstreit 
um die Vermarktung von 
Stammholz, den das Bundes-
kartellamt vor dem Bundesge-
richtshof gegen das Land 
führt, sowie Änderungen im 
Bundeswaldgesetz.

Der Terminplan für die Umset-
zung der Strukturreform steht. 
In den kommenden zwei Jah-
ren soll die Ausarbeitung der 
Eckpunkte erfolgen. Zum 1. Juli 
2019 soll die Forstverwaltung 
bereits in neuen Strukturen 
arbeiten.

Laut Plan wird der dreistufige 
Verwaltungsaufbau im Land 
erhalten. Die Forsthoheit liegt 
weiterhin bei den unteren 
Forstbehörden. Kommunale 
Waldbesitzer werden bei der 
Bewirtschaftung des eigenen 
Waldbesitzes gestärkt. Sie kön-
nen die Bewirtschaftung ihres 
eigenen Waldbesitzes eigen-
verantwortlich regeln. Unab-
hängig davon bieten die unte-
ren Forstbehörden auch wei-
terhin fakultative Betreuung zu 

Gestehungskosten für den Pri-
vat- und Kommunalwald bis zu 
einer Größe von 100 Hektar an. 

Der Staatswald wird künftig 
durch eine Anstalt öffentlichen 
Rechts (AöR) bewirtschaftet. 
Diese ist organisatorisch ei-
genständig und in eine Be-
triebszentrale, regional zustän-
dige Betriebsstellen und Forst-
reviere gegliedert. Sie über-
nimmt den operativen und 
konzeptionellen Waldnatur-
schutz im Staatswald und ent-
wickelt diesen auf wissen-
schaftlicher Grundlage weiter.  
Zugleich soll die Anstalt öf-
fentlichen Rechts auch Weiter-
bildungsangebote für Waldbe-
sitzer anbieten. Sie sichert so-
mit im Auftrag des Landes 
über forstfachliche Fortbil-
dungsmaßnahmen einen um-
fassenden Wissenstransfer, 
um die hohen Standards in der 
Waldbewirtschaftung zu ge-
währleisten.

Landwirtschaftsminister Peter 
Hauk ist sich sicher: Die Verän-
derung der bisher sehr erfolg-
reichen und vorbildhaften Ar-
beit der öffentlichen Forstver-
waltung werde für die Bürger 

kaum spürbar sein. Auch künf-
tig würden Förster flächende-
ckend im Land als kompetente 
Ansprechpartner vor Ort ver-
treten sein. Peter Hauk: „Ba-
den-Württemberg ist und 
bleibt auch mit Blick auf einen 
guten Umgang mit den Wäl-
dern ein Vorzeigeland.“

Der Präsident des Landkreis-
tags, Landrat Joachim Walter, 
zeigt sich zufrieden darüber, 
dass die forstlichen Betreu-
ungsangebote für die Kommu-
nal- und Privatwälder auf Ebe-
ne der Landratsämter beste-
hen bleiben. So könne man 
über die unteren Forstbehör-
den sowie bis auf Weiteres 
über die kommunalen Holzver-
kaufsstellen den Waldbesit-
zern auch künftig qualitativ 
hochwertige Beratungs- und 
Betreuungsleistungen aus 
einem Guss anbieten.

Gemeindetagpräsident Roger 
Kehle betonte, ebenso wie 
Städtetagpräsident Dieter 
Salomon, dass die Gemein-
schaftsfunktion des Waldes 
ein wichtiges Ziel sei und es 
deshalb darauf ankomme, die-
se auch künftig durch eine an-

gemessene Förderung sicher-
zustellen. Auch der Bund 
Deutscher Forstleute sieht 
durchaus Chancen in der Re-
form, moderne und schlag-
kräftige Strukturen aufzubau-
en. Allerdings dürfe dieser 
Prozess nicht gleich zu Beginn 
mit erheblichen finanziellen 
Einsparaufl agen belastet wer-
den, sagt BDF-Landesvorsit-
zender Dieter Hellmann. Nach 
Jahrzehnten massiven Perso-
nalabbaus müsse die Reform 
jetzt als Chance genutzt wer-
den, die Forstverwaltung ent-
sprechend ihrer Aufgaben zu 
stärken – finanziell und struk-
turell. Die Grünen ständen hier 
noch immer aus der vergange-
nen Legislatur periode im Wort. 
Dass die Forststrukturreform 
sozialverträglich umgesetzt 
werden soll, betrachtet der 
BDF als Selbstverständlichkeit. 
Im Verlauf des Umgestaltungs-
prozesses erwartet BDF-Lan-
deschef Hellmann jedoch eine 
deutlich klarere Positionierung 
zur Ausgestaltung der sozial-
verträglichen Umsetzung der 
Reform als jene, die „der ziem-
lich vage gehaltenen Absichts-
erklärung des Eckpunkte-
papiers“ zu entnehmen ist. 
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Landesregierung stellt die Weichen für

Weniger Bürokratie und 
bessere Rechtsetzung
Die Landesregierung hat ein Regierungspro-
gramm für Bürokratievermeidung, Bürokratie-
abbau und bessere Rechtsetzung beschlossen. 

Bereits im Anfangsstadium 
von Regelungsvorhaben soll 
eine ganzheitliche Betrachtung 
der wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Folgen er-
folgen. Im Staatsministerium 
wird dafür ein Normenkon-
trollrat eingerichtet. Beim BBW 
bewertet man diese Pläne 
positiv. Wichtig sei jedoch, 
dass im Zuge dieser Maßnah-
men auch eine Entlastung der 
Beschäftigten einhergehe.

Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann bezeichnete das 
Regierungsprogramm als wei-
teren Baustein zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit und 
zum Erhalt des Wohlstandes 
und der Gerechtigkeit in Ba-
den-Württemberg. Erreicht 
werden soll dies durch die Ein-
führung eines sogenannten 
„Preisschildes“ für Regelungen, 
welches transparent die Folgen 
darstellt. Davon verspricht 
man sich Kostenvermeidung 
und Entlastung. Deshalb soll 
bei neuen Regelungen künftig 
der Aufwand aller Betroffenen 
umfassend mittels Folgekosten-
ermittlung nach dem interna-
tional anerkannten Standard-
kostenmodell erhoben wer-
den. Um dies in die Tat umzu-
setzen, sei eine umfassende 
Darstellung der wesentlichen 
Ziele der Regelungen vorzule-
gen. Dies ermögliche eine 
ganzheitliche Betrachtung der 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Folgen bereits im 
Anfangsstadium von Rege-
lungsvorhaben, sagte Staats-
minister Klaus-Peter Murawski. 

Zur Unterstützung der Landes-
regierung bei dem Vorhaben 
„Bürokratievermeidung, Büro-

kratieabbau und bessere 
Rechtsetzung“ soll nach dem 
Vorbild des Nationalen Nor-
menkontrollrats auf Bundes-
ebene ein unabhängiges Ex-
pertengremium mit beraten-
der Funktion für das Land ein-
gerichtet werden. Der soge-
nannte Normenkontrollrat 
Baden-Württemberg (NKR BW) 
wird im Staatsministerium 
Baden-Württemberg ange- 
siedelt. Die sechs ehrenamt-
lichen Mitglieder sollen 
über Erfahrung in Recht-
festsetzungsange legenheiten 
innerhalb staat licher oder ge-
sellschaftlicher Institutionen 
sowie über Kenntnisse in 
wirtschaftlichen Angelegen-
heiten verfügen. Der Prüf-
umfang des NKR BW umfasst 
unter anderem die Überprü-
fung des „Preisschildes“ von 
Regelungen und die Überprü-
fung der Darstellung des Zieles 
von Regelungen. Dem Prü-
fungsauftrag unter liegen 
maßgeblich Landesgesetze 
und Rechtsverordnungen 
sowie Verwaltungsvorschrif-
ten. Er kann außerdem Sonder-
projekte, zum Beispiel zu so-
genannten Lebens- bezie-
hungsweise Unternehmens-
lagen durchführen, was die 
Prüfung von bestehenden 
Regelungen ermöglicht. 

Aufseiten der Regierung wird 
der Chef der Staatskanzlei, 
Staatsminister Klaus-Peter 
Murawski, die Aufgabe eines 
„Koordinators für Bürokratie-
abbau und bessere Rechtset-
zung“ übernehmen.

Die Umsetzung des Regie-
rungsprogramms wird nach 
zwei Jahren evaluiert. 



Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG)

An Leitungsstrukturen ändert sich einiges
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat im September einen Gesetzentwurf 
zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) ins Beteiligungsverfahren gegeben.

Mit der Novelle reagiert das 
Ministerium auf das Urteil des 
Verfassungsgerichtshofs für 
das Land Baden-Württemberg 
vom 14. November 2016 
(1 VB 16/15), mit dem der Ge-
setzgeber aufgefordert wurde, 
bis zum 31. März 2018 eine 
Neuregelung bei den Leitungs-
strukturen der Hochschulen 
vorzunehmen. Aufgrund die-
ses Urteils sind bedeutsame 
Veränderungen bei den beste-
henden Strukturen erforder-
lich. 

Die anstehenden Veränderun-
gen waren kürzlich auch Ge-
genstand eines Spitzenge-
sprächs, zu dem Wissen-
schaftsministerin Theresia 
Bauer neben BBW-Chef Volker 
Stich auch die Landesvorsit-
zenden des Deutschen Hoch-
schulverbands (DHV), des Ver-
bands Hochschule und Wissen-
schaft (vhw) und des Verbands 
der Mitarbeiter an Dualen 
Hochschulen (VMDH) empfan-
gen hat. Im Verlauf dieses Ge-
sprächs unterstrich die Minis-
terin, dass es bei der Entschei-

dung des Verfassungsgerichts-
hofs im Wesentlichen um das 
Innenverhältnis zwischen den 
Professoren und der Hoch-
schulleitung gehe. Zugleich 
versprach sie, dass das Urteil 
verfassungskonform umge-
setzt werde.

Mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf beschränkt sich das 
federführende Wissenschafts-
ministerium jedoch nicht nur 
auf die Umsetzung des Urteils, 
sondern verbindet dies mit ei-
ner Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für den wissen-

schaftlichen Nachwuchs, einer 
Stärkung des Wissens-, Gestal-
tungs- und Technologietrans-
fers und einer neuen gesetz-
liche Grundlage für die hoch-
schulartenübergreifende Zu-
sammenarbeit, um damit 
wichtige Anliegen aus dem 
Koalitionsvertrag umzusetzen.

Im Einzelnen soll eine Neure-
gelung bei den Gremienzu-
sammensetzungen der Hoch-
schulen sowohl auf der zentra-
len Ebene als auch auf der de-
zentralen Ebene erfolgen. So 
werden die Abstimmungsbe-

dingungen, die Wahl und die 
vorzeitige Amtsbeendigung 
für das Leitungspersonal neu 
geregelt.

Für die Doktorandinen und 
Doktoranden soll eine eigene 
Mitgliedergruppe geschaffen 
werden. Vorgesehen ist ferner 
eine eigenständige Tenure-
Track-Professur. Die Hochschu-
len sollen außerdem die Mög-
lichkeit erhalten, wissen-
schaftsgeleitete Existenzgrün-
dungen zu unterstützen.

In den Gesetzentwurf sind 
laut Wissenschaftsministeri-
um „die Ergebnisse zahlreicher 
Gespräche mit Akteuren in 
Hochschule und Gesellschaft 
eingeflossen“, die das Ministe-
rium zu den verschiedenen 
Themenbereichen dieses Ge-
setzes geführt hat. Dazu zählt 
auch das Spitzengespräch, zu 
dem die Wissenschaftsminis-
terin BBW-Chef Stich und die 
Landesvorsitzenden von DHV, 
vhw und VMDH noch kurz vor 
der Sommerpause empfangen 
hatte. 

 < Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Mitte) empfängt BBW-Chef 
Volker Stich und die Landesvorsitzenden des DHV, vhw und VMDH 
zu einem Spitzengespräch (von links): Prof. Dr. Martin Plümicke (VMDH), 
BBW-Chef Volker Stich, Prof. Dr. Rainer Gadow (DHV), Prof. Dr. Peter 
Heusch (vhw)
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BVerwG: Berliner Besoldung nicht amtsangemessen

Schlappe für Landesgesetzgeber
Jetzt hat das Land Berlin es 
schriftlich in einem höchstrich-
terlichen Urteil: Seine Beam-
tenbesoldung ist zu niedrig be-
messen und damit nicht ver-
fassungskonform – zumindest 
gilt das für die Besoldungs-
gruppen A 9 bis A 12 in den 
Jahren 2008 bis 2015 und für 
die Richterbesoldung nach R 1 
bis R 3 in den Jahren 2009 bis 
2015. Das hat das Bundesver-
waltungsgericht in einem Be-
schluss – 2 C 56.16 – vom 

22. September entschieden. 
In einer ersten Stellungnahme 
hat dbb Landeschef Frank 
Becker bereits haushaltspoliti-
sche Konsequenzen gefordert. 
Er spricht von einer Schlappe 
für den Landesgesetzgeber. 
Nach Feststellung des Bundes-
verwaltungsgerichts haben die 
Beamten und Richter des Lan-
des Berlin in der Gesamtbe-
trachtung im Vergleich mit den 
durchschnittlichen Einkommen 
sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigter mit entspre-
chender Qualifikation und 
Verantwortung deutlich das 
Nachsehen. Darüber hinaus 
werfen die Bundesrichter dem 
Berliner Gesetzgeber vor, bei 
der Besoldung der Beamten 
auch die absolute Untergrenze 
einer verfassungsgemäßen Ali-
mentation unterschritten zu 
haben, nämlich den vom Bun-
desverfassungsgericht gefor-
derten Mindestabstand von 
15 Prozent zur sozialrecht-

lichen Grundsicherung. Diese 
Unterbezahlung wirke auch in 
die höheren Besoldungsgrup-
pen fort. Anders als das Ver-
waltungsgericht Berlin-Bran-
denburg, dass die der Entschei-
dung zugrunde liegende Klage 
von Berliner Polizei- und Feuer-
wehrbeamten abgewiesen hat-
te, sahen sich die Bundesrichter 
aufgrund des für die Beamten 
auffallend nachteiligen Ver-
gleichs der Besoldungsent-
wicklung sowohl zu den Tarif-
ergebnissen der Arbeitnehmer 
im öffentlichen Dienst als auch 
zum Verbraucherpreisindex zu 
ihrer Gesamtbetrachtung der 
Berliner Besoldung veranlasst. 
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Für Beamtenanfänger mit Vorerkrankungen oder Behinderungen

Öffnungsaktion der privaten 
Krankenversicherung
Die private Krankenversiche-
rung (PKV) ermöglicht im Rah-
men einer Öffnungsaktion 
Berufsanfängern im Beamten-
verhältnis mit Vorerkrankun-
gen oder Behinderungen den 
erleichterten Zugang zu einer 
privaten Krankenversicherung. 
 
Dieser Zugang im Rahmen der 
sogenannten Öffnungsaktion 
ist insbesondere für Personen 
mit solchen Vorerkrankungen 
interessant, die üblicherweise 

hohe Risikozuschläge erfor-
dern oder einen privaten Kran-
kenversicherungsschutz aus-
schließen können. Davon kön-
nen auch Menschen mit Behin-
derungen betroffen sein. Der 
Aufnahmeantrag muss inner-
halb von sechs Monaten nach 
Begründung des Beamtenver-
hältnisses gestellt werden.  
Über die Voraussetzungen zur 
Aufnahme in die private Kran-
kenversicherung und die an 
der Öffnungsaktion teilneh-

menden Versicherungsunter-
nehmen informiert der Ver-
band der privaten Kranken-
versicherungen in einem Merk-
blatt, in dem häufig gestellte 
Fragen zur Kranken- und Pfle-
geversicherung für Beamten-
anfänger mit Behinderungen 
oder Vorerkrankungen beant-
wortet werden. Zudem wurde 
die Broschüre über die erleich-
terte Aufnahme in die private 
Krankenversicherung der Be-
amtenanfänger, gesetzlich ver-

sicherte Beamte und deren 
Angehörige auf Stand Septem-
ber 2017 aktualisiert. Das 
Merkblatt kann unter dem Link 
https://www.pkv.de/presse/
meldungen/oeffnungsaktion- 
neues-merkblatt-fuer- 
beamtenanfaenger-mit- 
behinderungen-oder-vorer 
krankungen/ heruntergeladen 
werden, die Broschüre unter 
https://www.pkv.de/service/
broschueren/verbraucher/ 
eingesehen werden. 

Gemeinsame Sitzung von Arbeitnehmer-
ausschuss und Landestarifkommission 

Gremien vereinigt

Der BBW-Gewerkschaftstag 
im Dezember 2017 wirft seine 
Schatten voraus. Dort soll die 
Landestarifkommission als 
offizielles Organ in die Satzung 
aufgenommen werden. Der 
Arbeitnehmerausschuss im 
BBW wird dann in der neuen 
Landestarifkommission aufge-
hen. Bislang haben Arbeitneh-
merausschuss und Landestarif-
kommission im BBW für die Be-
schäftigten im Tarifbereich ne-
beneinander gewirkt. Die Praxis 
hat gezeigt, dass es zwar eine 
große Schnittmenge an Themen 

gibt, die von beiden Gremien 
behandelt wurden. Die grund-
sätzliche Ausrichtung war je-
doch recht unterschiedlich. 
Während die Landestarifkom-
mission hauptsächlich mit der 
Vorbereitung und Durchführung 
der Tarifrunden befasst war, 
beschäftigte sich der Arbeitneh-
merausschuss mehr mit der 
„Tarifpflege“. Die Frage, wie dies 
künftig in einem Gremium zu 
bewerkstelligen ist, stand im 
Mittelpunkt der gemeinsamen 
Sitzung von Arbeitnehmeraus-
schuss und Landestarifkommis-

 < Im Bild BBW-Chef Volker Stich (links) mit den Vertretern beider Gremien, 
in der Mitte vorn die Vorsitzende der Landestarifkommission, die stell-
vertretende BBW-Vorsitzende Dorothea Faisst-Steigleder; zweite Reihe 
rechts Martin Schuler, Vorsitzender Arbeitnehmerausschuss
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sion, die am 18. September im 
Hause des BBW stattfand. BBW-
Vorsitzender Volker Stich be-
dankte sich bei den Mitgliedern 
der beiden Arbeitsgruppen für 
sehr gute Arbeit und zeigte sich 

überzeugt, dass sie sich künftig 
gemeinsam in der neuen Lan-
destarifkommission mit glei-
chem Engagement für die Inte-
ressen der Tarifb eschäftigten 
einsetzen werden. 
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Umfrage des Philologenverbandes hat ergeben:

Mit dem Besuch des Gymnasiums 
sind viele Kinder überfordert

An den Gymnasien des Landes 
gibt es weiterhin einen sehr 
hohen Anteil an Kindern, die 
mit dem Lehrstoff und den da-
mit verbundenen Anforderun-
gen überfordert sind. Das hat 
eine Umfrage des Philologen-
verbandes Baden-Württemberg 
(PhV BW) bei über 140 Gymna-
sien des Landes ergeben. Laut 
der Erhebung hatten von den 

zu Beginn des Schuljahres 
2016/2017 in den fünften Klas-
sen aufgenommenen Schüle-
rinnen und Schüler 4,6 Prozent 
Probleme – hochgerechnet 
sind das rund 1 600 Kinder, die 
in den fünften Klassen an den 
Gymnasien überfordert waren 
oder sich zumindest schwer- 
taten. In den sechsten Klassen 
war die Situation nicht besser. 

Dort hatten sieben Prozent 
der zu Beginn des Schuljahres 
2016/2017 in den sechsten 
Klassen angekommenen Schü-
lerinnen und Schüler Probleme 
und liefen Gefahr, das Klassen-
ziel nicht zu erreichen bezie-
hungsweise haben es nicht er-
reicht – hochgerechnet sind 
dies rund 2 500 Kinder in den 
sechsten Klassen an den Gym-
nasien. 

Erstmals wurden in die Um-
frage des PhV BW auch die 
siebten Klassen der Gymnasien 
einbezogen: Auch von den 
zu Beginn des Schuljahres 
2016/2017 in die siebten Klas-
sen eingetretenen Schülerin-
nen und Schülern zeigten sich 
über sieben Prozent überfor-
dert. Die Umfrageergebnisse 

zeigen außerdem, dass mit 
jeder höheren Klasse die Zahl 
der Kinder zunimmt, die das 
Klassenziel nicht erreichen. 

Vor dem Hintergrund dieser 
Zahlen begrüßt der PhV, dass 
zum Schuljahr 2018/2019 für 
den Übergang auf weiterfüh-
rende Schulen die Verpflich-
tung besteht, eine Grundschul-
empfehlung vorzulegen. 

Zudem weist der Verband dar-
auf hin, dass die Ergebnisse der 
von der Kultusministerin ange-
kündigten zentralen Ver-
gleichsarbeiten (zum Beispiel 
Ende Klasse 6) ebenfalls deut-
liche Hinweise auf eine „Fehl-
platzierung“ eines Schülers 
geben werden.  
 

OECD-Studie zur Bezahlung von Grundschullehrkräften 

Zu wenig Geld für wertvolle Arbeit
Grundschullehrkräfte werden 
immer noch zu schlecht be-
zahlt. Das bestätigt die jüngste 
OECD-Studie. Fazit der Unter-
suchung: Während die Gehäl-
ter in der Sekundarstufe wett-
bewerbsfähig sind, gibt es 
in der Primarstufe Defizite. 
„Die Studie unterstreicht die 
Forderung des VBE, dass die 
Bezahlung der Grundschullehr-
kräfte angehoben werden 
muss“, wertet Gerhard Brand, 
der Landesvorsitzende des VBE 
Baden-Württemberg, die Er-
gebnisse der Untersuchung 
und fordert mehr monetäre 
Wertschätzung für Lehrerinnen 
und Lehrer an Grundschulen.

Es ist Fakt, dass Grundschul-
lehrkräfte weniger Geld ver-

dienen als ihre Kolleginnen 
und Kollegen an anderen 
Schularten, gleichzeitig aber 
den höchsten wöchentlichen 
Unterrichtsumfang haben. 
Das treibt den VBE-Landes-
vorsitzenden schon lange um. 
Die Ergebnisse der OECD- 
Studie geben ihm recht, dass 
sich daran etwas ändern muss.  
 
Die Studie unterstreicht näm-
lich die Forderung des VBE, 
dass die Bezahlung der Grund-
schullehrkräfte angehoben 
werden muss und dass dies 
nicht nur angesichts des be-
sonders hohen Lehrermangels 
in der Grundschule überfällig 
ist. „Bildungs- und Erziehungs-
arbeit mit kleinen Kindern 
muss endlich die gleiche Wert-

schätzung erfahren“, sagt 
Brand.

Dass das Durchschnittsalter in 
den Kollegien sinkt, wertet der 
VBE Baden-Württemberg als 
positives Signal. „Wir freuen 
uns, dass mehr junge Kollegin-
nen und Kollegen an die 
Schulen kommen.“ 

Wichtig sei nun, auch zukünf-
tig genügend junge Menschen 
zu motivieren, Lehrerin oder 
Lehrer zu werden. Zudem gehe 
es darum, sie dafür zu begeis-
tern, gerade die jüngsten 
Schulkinder zu fördern. „Das 
geht aber nur sehr schwer 
ohne entsprechende finan-
zielle Anreize“, weiß der VBE-
Landesvorsitzende.

Äußerst Interessantes sagt die 
OECD-Studie übrigens auch 
darüber aus, was Lehrkräfte 
in Deutschland leisten. Dem-
nach liegen die Stunden, die 
Lehrkräfte an deutschen 
Schulen unterrichten, in allen 
Schularten über dem OECD-
Durchschnitt. „Das ist ein 
enormes Engagement, das 
entsprechend wertgeschätzt 
werden sollte. 

Unsere Lehrkräfte sichern  
Bildungserfolge, hohe Beschäf-
tigungsquoten, hohe Quoten 
an Studienabschlüssen, gelin-
gende Integration. Das sind 
alles keine Zufallsprodukte, 
sondern Ergebnisse der Arbeit 
der Lehrkräfte in Deutschland“, 
unterstreicht Brand. 
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Seminarangebote im Jahr 2017
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarifunion im Jahr 2017 
folgende verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:

 z Persönlichkeits-
management:  
Lotusblüteneffekt – mit 
Achtsamkeit gelassen und 
handlungsfähig bleiben

B233 GB vom 15. bis 17. Oktober 
2017 in Königswinter.

Achtsamkeit ist der Megatrend 
für die nahe Zukunft. Mit Acht-
samkeit kann ein Lotusblüten - 
effekt erzielt werden. Die Lotus-
blüte lässt Stoffe durch, die sie 
stärken und ihr guttun. Schädli-
ches perlt an ihr ab. Bei diesem 
Seminar können die Teilnehmer 
erfahren, wie sie mit Achtsam-
keit und Reflexion diesen Effekt 
erzielen können. So können sie 
herausfordernde Arbeitssituati-
onen gelassener angehen, An-
forderungen klarer einteilen 
und mehr Energie für Wesentli-
ches freisetzen. Es wird vermit-
telt, Stärkendes und Schädliches 
klarer zu unterscheiden sowie 
den inneren  Antreiber kennen-
zulernen und diesen klarer 
einzu setzen. Außerdem  
werden Techniken trainiert, die 
die Selbstwirksamkeit steigern, 
um auch in schwierigen Situati-
onen gelassen zu reagieren  
und die Handlungsfähigkeit 
zu sichern.

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 z Tarifpolitik

B231 GB vom 22. bis 24. Oktober 
2017 in Königswinter.

Dieses Seminar richtet sich vor 
allem an Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich für Arbeitnehmer-
fragen (Tarifrecht) interessie-
ren.

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 z EDV-Schulung – Film- und 
Videobearbeitung

B243 GB vom 5. bis 7. November 
2017 in Königswinter. 

Dieses Seminar richtet sich an 
Interessierte, die aus ihren priva-
ten Videoaufnahmen „vorzeig-
bare“ Filme erstellen möchten. 
Neben den vielen Möglichkeiten 
der Vertonung soll insbesondere 
der professionelle Schnitt auch 
mit den vielfältigen Möglichkei-
ten von Überblendtechniken er-
lernt werden. 

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 z Gesundheitsmanagement 

B 362 GB vom 19. bis 20. Novem-
ber 2017 in Königswinter. 

In diesem Seminar können die 
Teilnehmer ihr „persönliches 
Gesundheitsmanagement“ er-
lernen. Als zentrale Punkte ste-
hen dabei die Fragen – Umgang 
mit und Bewältigung von Stress, 
Richtige Ernährung, Bewegung 
und Sport – im Mittelpunkt. Zu-
dem üben Sie sich zu entspan-
nen, erfahren hautnah die Be-
deutung von Sport und Bewe-
gung und lernen, warum Ernäh-
rung und Wohlbefinden viel mit-
einander zu tun haben.

15 Teilnehmerplätze
Teilnehmerbeitrag: 
Für Mitglieder 132 Euro
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Über unser Seminarangebot 
hinaus bieten wir auch die 
Möglichkeit, über „Voucher“ 
Seminare der dbb akademie zu 
buchen.

Mit diesen Gutscheinen besteht 
die Möglichkeit, vergünstigt 
an Seminaren des offenen 
Programms der dbb akademie 
teilzunehmen.

Interessenten informieren sich 
auf der Homepage der dbb akade-
mie (www.dbbakademie.de) bei 
den Seminaren im „offenen Pro-
gramm“ (Kennbuchstabe „Q“ vor 
der Seminarnummer) und fragen 
dann beim BBW nach, ob für diese 
Veranstaltung Voucher zur Ver-
fügung stehen. Unabhängig von 
dem im Seminarprogramm ver-
öffentlichten Teil nehmerbeitrag 
verringert sich dieser durch die 
Inanspruchnahme des Vouchers 
auf 132 Euro.

Mit diesem neuen Angebot 
wollen wir unseren Mitgliedern 
die Möglichkeit einräumen, zu 
vergünstigten Teilnehmerge-
bühren von dem vielseitigen 
Seminar angebot der dbb akade-
mie Gebrauch zu machen. 

Alle Seminare sind auch für 
Nichtmitglieder offen. Der 
Teilnehmer beitrag beträgt bei 
Nichtmitgliedern das Doppelte 
des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur über 
die Landesgeschäftsstellen 
der Mitgliedsverbände des BBW 
entgegengenommen werden. 
Diese halten Anmeldeformulare 
bereit. Eine unmittelbare An-
meldung bei der dbb akademie 
ist nicht möglich. 

Anmeldeformulare sowie 
unser Seminarprogramm finden 
Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de.

Darüber hinaus verweisen 
wir auf die weiteren von der 
dbb akademie angebotenen 
Seminare, die Sie im Internet 
unter www.dbbakademie.de 
finden.
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Der Beamtenbund:
Spitze für den öffentlichen Dienst.

Der BBW Beamtenbund Tarifunion ist die starke
Gewerkschaftsvertretung für Ihre Interessen und 
Ihre Rechte. Solidarisch, kompetent und erfolgreich.
Werden Sie jetzt Mitglied in Ihrer Fachgewerkschaft
– wie mehr als 140.000 Beamte im Südwesten.

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . Telefax 0711/16876 -76
E-Mail bbw@bbw.dbb.de . Internet www.bbw.dbb.de

BBW – weil Stärke zählt.
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